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2. Änderungssatzung zur 

Hundesteuersatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 

Aufgrund der §§ 5, 8 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S 288), in der derzeit gelten Fassung, und 

aufgrund der §§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 

1996 (GVBl. LSA S. 405), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt 

Coswig (Anhalt) am 24.11.2022 folgende 2. Änderungssatzung zur Hundesteuersatzung der 

Stadt Coswig (Anhalt) vom 21.03.2019 erlassen: 

 
 

Artikel 1 

§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 

 
wird wie folgt ergänzt: 
 
(1) unverändert 

 
(2) Steuervergünstigungen werden nur gewährt, wenn die Hunde, für welche die  

Vergünstigungen in Anspruch genommen werden soll 
 

1. für den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind, 
2. entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden, 
3. die in den Fällen des § 10 Nr. 3 und 4 geforderte Prüfung vor dem im Abs. 1 

genannten Zeitpunkt mit Erfolg abgelegt haben 
und 

4. wenn der Halter des Hundes in den letzten fünf Jahren nicht rechtskräftig wegen 
Tierquälerei bestraft worden ist. 

5. Eine Ermäßigung der Hundesteuer für alle als “gefährlich” gelisteten Hunde 
kann aus sozialen Gründen unter folgenden Voraussetzungen, die 
nachzuweisen sind, ermöglicht werden: 

 Formlose Antragstellung durch ein entsprechendes Schriftstück 

 Besuch einer Hundeschule mit Sachkundeprüfung des Halters 

 Erfolgreicher Wesenstest des Hundes 

 Ein jährlich zu erbringender Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit belegt 
durch Unterlagen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Bundessozialhilfegesetz nachweisen: 
- Bescheinigungen über die Höhe des Einkommens (Rentenbescheid, 

Arbeitslosengeldbescheid, etc.) 
- evtl. Bescheinigungen über Unterhaltsleistungen 
- Bescheinigung über die Höhe der Miete 
- evtl. Nachweis über die Höhe der Heizkosten 
- evtl. Wohngeldbescheid 
- Sozialhilfeempfänger: Zusätzlich Kopie des Sozialhilfebescheids 

Der Rahmen der möglichen Ermäßigung liegt im Ermessen der Stadt Coswig 
(Anhalt) , darf jedoch den Satz der regulären Hundesteuer nicht unterschreiten. 

 
(3) unverändert 
 
(4) unverändert 
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Artikel 2 

§ 15 

Inkrafttreten 
 
Diese 2. Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 
 
Coswig (Anhalt), den 24.11.2022 
 
 
 
  A. Clauß 
Bürgermeister 


